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Verfassen Sie ein
Testament
Ohne Testament kommt
die gesetzliche Erbfolge
zur Anwendung, die
häufig nicht gewünschte
Folgen hat, wie z.B.
Erbansprüche von
"unliebsamen Personen"
oder eine streitträchtige
Erbengemeinschaft, die
nur gemeinsam über das
Nachlassvermögen
entscheiden kann.
Wichtige Punkte bei der
Erstellung eines
Testaments sind vor
allem die Absicherung
des Ehepartners, die
Vermeidung von
Pflichtteilsansprüchen
sowie die Formwirksam‐
keit, die Änderbarkeit
und die Aufbewahrung
des Testaments.

Machen Sie eine
Bestattungsverfügung
In einer Bestattungs‐
verfügung regeln Sie, wie
Ihre Beerdigung erfolgen
soll und wer Einzel‐
heiten der Bestattung
bestimmen darf.

Denken Sie über eine
Organspende nach
Mit einer Organspende
können Sie noch nach
Ihrem Tod Leben retten.
Regeln Sie in Ihrer
Patientenverfügung, ob
Sie dies wünschen oder
nicht.
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DiePatientenverfügung
sichertmedizinische
BehandlunginIhrem
Sinne
EinePatientenverfügung
istIhreganzpersönliche
AnweisunganÄrzte,wie
Siemedizinisch
behandelt–oderauch
nichtbehandelt‐werden
möchten,fallsSieIhren
Willennichtmehrselbst
erklärenkönnen.

Angehörigeoder
EhegattenkönnenSie
nichteinfachvertreten
SichernSiemiteiner
Vorsorgevollmacht,
dasseinePersonIhres
VertrauensSieimNotfall
beimedizinischenund
finanziellen
Angelegenheiten
vertretenkann.

Wenigstenseine
Betreuungsverfügung...
WollenSiekeine
Vorsorgevollmacht,
könnenSiemiteiner
Betreuungsverfügung
zumindestbeeinflussen,
wervomBetreuungs‐
gerichtzumBetreuerfür
Siebestelltwerdensoll,
wenneineBetreuung
erforderlichwerden
sollte.

Ansprechpartnerim
Notfall
WersollimNotfallsofort
benachrichtigtwerden?
IhrEhegatte,ein
Bevollmächtigteroder
auchdieNachbarn,die
sichzunächstumIhre
KinderoderHaustiere
kümmernkönnten?
NotierenSieNameund
TelefonnummeraufIhrer
Notfallkarte,dieSie
immerbeisichtragen.

WiewollenSiespäter
leben?
ÜberlegenSie,wieSie
lebenwollen,wennSie
nichtmehrganzfitsind.
Vielleichtineinem
„Generationenhaus“mit
einemIhrerKinderund
dessenFamiliezu‐
sammen?Oderkönntein
IhremHauseine
Pflegepersonwohnen?
AucheinHausnotrufoder
betreutesWohnen
ermöglicheneinselb‐
ständigesWohnenim
Alter.Vielleicht
besichtigenSieauch
einmalverschiedene
Alten‐oderPflegeheime.

SindSiefinanziell
abgesichert?
HabenSieeinfinan‐
ziellesVorsorgekonzept
fürdasAlterund
eventuelleUnglücksfälle?

Der"Notfallordner"
WennSieineinem
speziellenOrdnerfür
Notfälleallewichtigen
Informationenund
KopienvonDokumenten
wieVorsorgeregelungen,
Testamenten,Geld‐
anlagenund
Versicherungen
zusammenfassen,
erleichternSieder
Person,diesichim
NotfallumSieundIhre
Angelegenheiten
kümmert,denÜberblick
erheblich.
Vorlieben/Abneigungen
SchreibenSieauf,
welcheSpeisen,Musik,
Düfte,etc.Siehassen
oderlieben.Dieshilft
IhrenVertrautenund
Pflegern,wennSiesich
einmalnichtmehr
äußernkönnen.

1 . H ie r fa l t en .




